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Wesentliche Inhalte des Gesetzes über die Gewährung einer 
Inflationsausgleichszahlung im Jahr 2024 und über die An-
passung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 
2025 (HBesVAnpG 2025),  
Stand 16.05.2024 
  

 

 

  

Die Regierungsfraktionen haben einen 
Gesetzentwurf zur Übertragung des Ta-

rifabschlusses TV-H vom 15. März auf die 

Hessischen Beamt*innen veröffentlicht.  

Die Tarifeinigung soll „zeitgleich und 

systemgerecht“ auf die Hessischen 

Beamt*innen übertragen werden. 

Dass es so schnell ging, ist ein positives 

Signal. So erhalten die Landesbediens-

teten die erste Einmalzahlung etwa 

zeitgleich wie Tarifbeschäftigte.  

Das Gesetz beinhaltet:  

Artikel 1, Hessisches Gesetz über die 
Gewährung einer Inflationsaus-
gleichszahlung im Jahr 2024 

➢ Steuerfreie Sonderzahlungen:   

• 3 Zahlungen in Höhe von je 1000 

Euro (Vollzeit), anteilig bei Teilzeit.  

• 3 Zahlungen in Höhe von je 500 Euro 
für Empfänger*innen von Anwärter-

bezügen/ Unterhaltsbeihilfen.  

• 3 Zahlungen für Versorgungsemp-

fänger*innen entsprechend des indi-

viduellen Ruhegehaltssatzes. 

➢ Voraussetzungen:  

• Bestehendes Dienstverhältnis je-

weils am 15. März 2024, am 1. Juli, 

am 1. November (bzw. laufende Ver-
sorgungsbezüge) 

• UND an mindestens einem Tag zwi-

schen dem 1. Februar 2024 und dem 

1. November 2024 Anspruch auf lau-
fende Bezüge.  

• Zahlungen werden bei Ansprüchen 

aus mehreren Arbeits- oder Dienst-

verhältnissen nur einmal gewährt.  

Artikel 5 & Artikel 6:,Änderung des 
Hessischen Besoldungsgesetzes  

➢ Lineare Besoldungserhöhungen:  

• zum 1. Februar 2025 um 4,8 Pro-
zentpunkte, 

• zum 1. August um weitere 5,5 Pro-

zentpunkte, 

• beinhaltet Dienst-, Amts- und Ver-

sorgungsbezüge der Beamt*innen, 

Richter*innen und Versorgungsemp-
fängerinnen,  

• Grundgehaltssätze, Familienzu-

schlag, Amtszulagen, allgemeine 

Was plant das Land Hessen bei 
der Besoldung für 2024 und 2025?  
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Stellenzulage, Monatsbeträge nach 

Anlage 1 HBesVÜG,  

• Anwärtergrundbeträge, 

• Unfallausgleich und weitere Versor-

gungsbestandteile,  

• Mehrarbeitsvergütung & Poli-

zeimehrarbeitsvergütung.  

Der Gesetzentwurf enthält weitere Spe-
zial- und Detailregelungen. Er kann auf 

den Seiten des Landtags nachgelesen 

werden: HBesVAnpG 2025  

Durch das Gesetz wird die Abkoppe-
lung von Besoldung und Versorgung 
von der Tarifentwicklung effektiv 
verhindert.  

Was ist anders als im Tarifab-
schluss? 

Tariflich vereinbart wurde eine Einkom-

menssteigerung für die Tarifbeschäftig-
ten des Landes Hessen zum 1. Februar 

2025 um 200 Euro und zum 1. August 

2025 um weitere 5,5 Prozent, insgesamt 

mindestens um 340 Euro. 

Der Sockelbetrag von 200 Euro soll 

nicht auf die Beamt*innen übertragen 
werden. Im Gesetzentwurf wird dazu 

ausgeführt: „Da sich jede Erhöhung um 

einen Sockel-, Mindest- oder Festbetrag 
auf das verfassungsrechtliche Ab-

standsgebot der amtsangemessenen, 

abgestuften Alimentation negativ aus-
wirkte und zu einer leistungsfeindli-

chen Einebnung der Abstände zwischen 
den einzelnen Besoldungsgruppen 

führte, war die Umrechnung von 

tariflich vereinbarten Sockel-, Mindest- 

und Festbeträgen in lineare Prozent-

punkte erforderlich.“  

Von dieser Umrechnung in eine lineare 

Anhebung um 4,8 Prozentpunkte profi-

tieren Bedienstete der höheren Besol-
dungsgruppen sowie der Besoldungs-

ordnungen B, W und R. Bedienstete bis 

einschließlich A10 Stufe 6 haben weni-
ger als bei einer Übertragung des So-

ckelbetrags. Bis A 11 Stufe 3 und A 12 

Stufe 2 werden die 200 Euro zum jetzi-
gen Zeitpunkt unterschritten, wobei be-

troffene Kolleg*innen langfristig profi-

tieren.  

Was bleibt offen? 

Die Alimentationslücke wird nicht 
geschlossen.  

Während der Abstand zwischen den Be-

soldungsgruppen sorgfältig gewahrt 

wird, fehlt weiterhin der verfassungs-
rechtlich erforderliche Mindestabstand 

der Nettoalimentation zur Grundsiche-
rung von 15 Prozent. Weiterhin werden 

keine Berechnungen dazu vorlegt. Da-

mit kommt der Gesetzgeber seiner Be-

gründungspflicht nicht nach.  

Der Gesetzentwurf wird erstmals im 
Mai im Landtag beraten. Beschlossen 
werden soll im Juni. Bis dahin setzen 
sich die DGB-Gewerkschaften für 
weitere Verbesserungen ein.  

Wir bleiben dabei: Gerechte Be-
soldung – jetzt! 

https://starweb.hessen.de/cache/DRS/21/9/00519.pdf

